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1. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses der Anew

Climate Europe GmbH zum 31. Dezember 2024 ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

In der Gesellschafterversammlung vom 23. April 2025 der

Anew Climate Europe GmbH,

München

(im Folgenden auch “Anew Cllmate Europe GmbH“ oder “Gesellschaft“ genannt)

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Rumpfgeschäftsjahr vom 10. September 2024 bis zum

31. Dezember 2024 gewählt. Daraufhin beauftragte uns die Geschäftsführung der Gesellschaft, den

Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung für das Rumpfgeschäftsjahr vom

10. September2024 bis zum 31. Dezember 2024 freiwillig in entsprechender Anwendung der

§~ 316 und 317 HGB zu prüfen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267a Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als Kleinstkapi

talgesellschaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß §~ 316 if. i.V.m. § 267a Abs. 2

HGB.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren

Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §~ 319, 319b HGB, §~ 49

und 53 WPO sowie §~ 28 if. BS WP/vBP entgegen.

Wir haben die Prüfung in den Monaten April bis Mai 2025 in unseren Geschäftsräumen durchgeführt

und am 15.05.2025 beendet.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Geschäftsführung hat uns die

Vollständigkeit des Jahresabschlusses am 15.05.2025 schriftlich bestätigt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2024, bestehend aus Bilanz (Anlage 1)

und Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) beigefügt.

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in den Anlagen 5 bis 7 dar

gestellt.
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Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem PS 450 n.F. (1 0.2021) “Grundsätze ordnungsmäßiger

Erstellung von Prüfungsberichten“ des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW),

Düsseldorf erstellt.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt.

Soweit er mit unserer in Textform erteilten Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit

unserer in Textform erteilten Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gesell

schaft, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsrege

lungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen.
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2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 15.05.2025 dem als Anlagen 1 und 2 beigefügten

Jahresabschluss der Anew Climate Europe GmbH, München, zum 31. Dezember 2024 den folgenden

Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

“BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Anew Climate Europe GmbH

Prüfungsurtell

Wir haben den Jahresabschluss der Anew Climate Europe GmbH — bestehend aus der Bilanz zum

31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

10. September 2024 bis zum 31. Dezember 2024— geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der bei

gefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften gel

tenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesell

schaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild

der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für

das Geschäftsjahr vom 10. September 2024 bis zum 31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi

ger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsät

zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ un

seres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig

in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha

ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er

füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig

net sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Prüfungsbericht zum 31.12.2024 4 von 30
Anew Climate Europe GmbH
80802 München

—



TREUHAND
GMBH FRANKEN

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Verantwortung der gesetzilchen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät

ze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalge

sellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen

Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines

Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von

dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder

Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha

ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä

tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundla

ge des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so

fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan

zes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern

ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss bein

haltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (10W) fest

gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we

sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen

oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses ge

troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Wahrend der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal

tung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab

schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun

gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend

und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine

aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist

höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht

aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen be

inhalten können.

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen

Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, je

doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesell

schaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge

schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an

gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf

der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam

menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks

erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu

führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse

so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä

Biger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften

gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger be

deutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.‘

München, den 15.05.2025

Treuhand GmbH Franken Treuhand GmbH Franken
W irtschaftsprüfungsgesellschaft W irtschaftsprüfungsgesellschaft

Gez. Dipl.- Betriebswirt (FH) Gez. Master of Science (M.Sc.)
Matthias Kasanmascheff Philipp Kasanmascheff

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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3. Grundsätzliche Feststellungen

3.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestellten Berichterstat

tung zur Beurteilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss durch die gesetzlichen Ver

treter Stellung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unter

nehmens ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnen haben. Hierzu gehö

ren vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu den einzelnen Entwicklungen sowie

eine kritische Würdigung der zugrunde gelegten Annahmen, nicht aber eigene Prognoserechnungen.

Unsere Berichtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterlagen eine Beurteilung erlauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Be

urteilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss ihren Aus

druck gefunden haben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die

unmittelbar Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also den Jahresabschluss (unter Einbezie

hung der Buchführung) sowie alle Unterlagen, wie Kostenrechnungsunterlagen, Planungsrechnungen,

wichtige Vertrage, Protokolle und Berichterstattungen an die fur die Überwachung Verantwortlichen,

die wir im Rahmen unserer Prüfung herangezogen haben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwick

lung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss halten wir für zutreffend.

Die Geschäftsführung hat zulässigerweise keinen Lagebericht aufgestellt. Deshalb war uns eine Stel

lungnahme zur Beurteilung der Lage durch die Geschäftsführung nach § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB unter

Bezugnahme auf den Lagebericht nicht möglich. Es war auch nicht unsere Aufgabe als Abschlussprü

fer, diese Angaben anstelle der gesetzlichen Vertreter ersatzweise im Prüfungsbericht zu machen.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

treffend.

3.2 Verstöße gegen Vorschriften außerhalb der Rechnungslegung

Im Rahmen der Abschlussprüfung wurden uns keine derartige Verstöße bekannt, sodass wir nach

§ 321 Abs. 1 Satz 3 HGB nichts zu berichten haben.
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4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

4.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB den nach deutschen Rechnungs

legungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) auf die

Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten

internen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe

als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten

Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben un

serer Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf

den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss ergeben.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von falschen Darstellungen im Geld- und Leistungsverkehr

(Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit

ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich

gemacht hätten.

4.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im

Rahmen unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch

gesetzliche Regelungen und Verordnungen, der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ord

nungsmäßiger Abschlussprüfung sowie ggf. erweiternde Bedingungen für den Auftrag und die jeweili

gen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der

vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt

werden kann, ob der Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) frei von wesentlichen

falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. Im Rahmen der Prüfung

werden Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss auf der Basis von Stich

proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs

und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die

Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere

Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben
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unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den

Jahresabschluss ergeben. Die Aufdeckung und Aufklarung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Un

terschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrig

keiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so

angelegt, dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwa

chungsaufgabe zu ziehen.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand

des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zu

gesichert werden kann.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zunächst eine Prüfungs

strategie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünften der

Geschäftsleitung über die wesentlichen Unternehmensziele und Geschäftsrisiken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funk

tionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Beurteilung

des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie folgt vorge

gangen: Ausgehend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäftsstrategie

und den Steuerungs- und Überwachungsprozessen auf der Unternehmensebene haben wir an

schließend die Geschäftsprozesse analysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse haben wir

beurteilt, inwieweit die wesentlichen Geschäftsrisiken, die einen Einfluss auf unser Prüfungsrisiko ha

ben, durch die Gestaltung der Betriebsabläufe und der Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen redu

ziert worden sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir

bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und da

mit ausreichende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jah

resabschlussaussage sicherstellten, konnten wir unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen im

Hinblick auf Einzelfälle insbesondere im Bereich der Routinetransaktionen weitgehend einschränken.

Soweit uns eine Ausdehnung der Prüfungshandlungen erforderlich erschien, haben wir neben analyti

schen Prüfungshandlungen in Form von Plausibilitätsbeurteilungen einzelne Geschäftsvorfälle anhand

von Belegen nachvollzogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin überprüft.

Prüfungsbericht zum 31.12.2024 10 von 30
Anew Climate Europe GmbH
80802 München

—



TREUHAND
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art

und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitar

beitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung be

achtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwer

punkten unserer Prüfung:

• Vorhandensein des Umlaufvermögens

• Vollständigkeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen

Verbindlichkeiten

• Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen

Externe Bestätigungen wurden wie folgt und nach folgenden Kriterien eingeholt:

Von der zutreffenden Bilanzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben wir

uns durch Einholung von Saldenbestätigungen auf Basis bewusster Auswahl in Stichproben über

zeugt.

Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt.

Befragungen des Managements und der Mitarbeiter haben wir auch über Telefon- und Videokonferen

zen bzw. Webmeetings durchgeführt.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der

Prüfung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht.

Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der

Buchführung und des Jahresabschlusses in der von uns eingeholten Vollständigkeitserklärung am

15.05.2025 schriftlich bestätigt.
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TREUHAND
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unter

lagen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ord

nungsmäßiger Buchführung entsprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach unseren Feststellungen voll

ständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung

des Buchungsstoffes mit einer für die Belange der Gesellschaft ausreichenden Gliederungstiefe. So

weit im Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ord

nungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist klar und übersichtlich

geordnet, sodass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich

ist. Die Buchführung entspricht somit für das gesamte Geschäftsjahr in allen wesentlichen Belangen

den gesetzlichen Anforderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen

ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge

schäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis

unserer Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung und im nach

deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss abgebildet.

Die Buchführung wurde auf den EDV-Systemen des zur Erstellung beauftragten Steuerberaters

erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG erfüllt nach einer

Bescheinigung der EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 28.03.2024 die

Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des

Jahresabschlusses.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisatori

schen Änderungen erfahren.
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5.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rech

nungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen

Regelungen beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Anew Climate Europe GmbH für das Geschäfts

jahr vom 10. September 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sind nach unseren Feststellungen ord

nungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die ein

schlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso in allen wesentlichen

Belangen beachtet wie der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Nach § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB verzichtet die Kleinstkapitalgesellschaft auf die Erstellung eines An

hangs. Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass alle erforderlichen Angaben unter der Bilanz

gemacht wurden. Damit wurde der gesetzlichen Vermutung des § 264 Abs. 2 Satz 5 HGB in Bezug

auf die Erfüllung der Generalnorm entsprochen.

5.2 Stellungnahme zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1 Erläuterungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die angewendeten Bewertungsmethoden für die Posten des Jahresabschlusses entsprechen in allen

wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor

schriften.

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkun -

gen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prü

fungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

5.2.2 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

In Gesamtwürdigung der zuvor beschriebenen Bewertungsgrundlagen sind wir der Überzeugung,

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla

ge der Gesellschaft vermittelt.
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5.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

5.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur ergeben sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanz-

zahlen in TEuro für den Abschlussstichtag 31. Dezember 2024.

Bilanz zum
31.12.2024

TEuro

AKTIVA

Sonstige Vermögensgegenstande 2,2 9,1
Flüssige Mittel/Wertpapiere 22,0 90,9

Summe Aktiva 24,2 100,0

Bilanz zum
31 .12.2024

TEuro

PASSIVA

Eigenkapital 5,9 24,4
Rückstellungen 7,5 31,0
Lieferverbindlichkeiten 10,8 44,6

Summe Passiva 24,2 100,0

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft beträgt 24,2 TEuro. Dieses setzt sich im Wesentlichen aus

den liquiden Mitteln (22,0 TEuro) und Forderungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen (1,6 TEuro)

zusammen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 5,9 TEuro.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt damit zum Abschlussstichtag 24,4 %

des Gesamtkapitals.

Prüfungsbericht zum 31.12.2024
Anew Climate Europe GmbH
80802 München
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5.3.2 Finanzlage

Der Finanzmittelfonds beträgt zum Abschlussstichtag 22,0 TEuro. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit

instituten existieren nicht.

Im Berichtsjahr sind ausreichend liquide Mittel vorhanden, um alle Zahlungsverpflichtungen fristge

recht zu begleichen.

5.3.3 Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Erfolgsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr

2024 zeigt folgendes Bild der Ertragslage:

10.09. bis
31.12.2024

TEuro

Gesamtleistung 0,0

Erträge gesamt 0,0

Sonstige betriebliche Aufwendungen 19,1
Aufwendungen gesamt 19,1

Jahresergebnis -19,1
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6. Schlussbemerkung

TREUHAND
GMBH FRANKEN

Wirtschaftsprüfungsqesellschaft

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und

den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prü

fungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung

abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute

Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen

wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 2 wiedergegeben.

München, den 15.05.2025

Treuhand GmbH Franken
Wirtsc aftsprüfungsgesellschaft

~v1. ~.~
Dipl.- Betriebswirt (FfH)

Matthias KasanmascF
Wirtschaftsprüfer

Treuhand GmbH Franken
Wirt .‚irüfungsge --chaft

L~ €‘i.4‘

/ MasterofScienc~ (M.Sc.)
Philipp Kasan ascheff

Wirtscha prüfer
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Anlage 1
Bilanz zum 31.12.2024

Anew Climate Europe GmbH 80802 München

AKTIVA PASSIVA

Euro Euro

A. Umlaufvermögen 24.163,34 A. Eigenkapital 5.880,40

B. Rückstellungen 7.500,00

C. Verbindlichkeiten 10.782,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr Euro 10.782,94

24.163,34 24.163,34
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Anlage 2
Gewinn- und Verlustrechnung vom 10.09.2024 bis 31.12.2024
Anew Climate Europe GmbH 80802 München

Euro

1. SonstigeAufwendungen 19.119,60

2. Jahresfehlbetrag 19.119,60
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Anlage 3
Angaben unterhalb der Bilanz zum 31.12.2024
Anew Climate Europe GmbH 80802 München

Angaben unterhalb der Bilanz

Es sind keine Angaben unterhalb der Bilanz erforderlich.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Reg istergericht

Firmenname laut Registergericht: Anew Climate Europe GmbH

Firmensitz laut Registergericht: München

Geschaftsadresse: Maximiliansplatz 17, 80333 München

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: München

Register-Nr.: HRB 296783

Unterschriften der Geschäftsführung

München, 8. Mai 2025 _______________________________

Ort, Datum Unterschrift Herr Max Göbel
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Anlage 4
Bestätigungsvermerk zum 31.12.2024
Anew Climate Europe GmbH 80802 München

Bestätig ungsvermerk des Abschlussprüfers

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Anew Cllmate Europe GmbH

Prüfungsurtell

Wir haben den Jahresabschluss der Anew Climate Europe GmbH — bestehend aus der Bilanz zum

31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

10. September 2024 bis zum 31. Dezember 2024 — geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der bei

gefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften gel

tenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesell

schaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild

der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für

das Geschäftsjahr vom 10. September 2024 bis zum 31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi

ger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsät

zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ un

seres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig

in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha

ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er

füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig

net sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Bestätigungsvermerk zum 31.12.2024
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät

ze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalge

sellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen

Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines

Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von

dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder

Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha

ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä

tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich auf der Grundla

ge des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so

fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan

zes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern

ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss bein

haltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest

gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we

sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen

oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses ge

troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Bestätigungsvermerk zum 31.12.2024
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal

tung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab

schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun

gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend

und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine

aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist

höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht

aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte

U nvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au ßerkraftsetzen interner Kontrollen be

inhalten können.

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen

Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, je

doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesell

schaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge

schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an

gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf

der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam

menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks

erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu

führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse

so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä

ßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften

gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger be

deutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, den 15.05.2025

Treuhand GmbH Franken
Wirtsc aftsprüfungsgesellschaft

Dipl.- Betriebswirt (F
Matthias Kasanmasc eff

Wirtschaftsprüfer

Treuhand GmbH Franken
Wirt - .~ft. ‘rüfungsgesell

/

/ Master of Science (M ..c.)
/ Philipp Kasanmas‘ eff

Wirtschaftsprü er
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Anlage 5
Rechtliche Verhältnisse zum 31.12.2024
Anew Climate Europe GmbH 80802 München

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma: Anew Climate Europe GmbH

Sitz: München

Rechtsform: GmbH

Gesellschaftsvertrag: gültig in der Fassung vom 10.09.2024 mit Änderung
vom 16.12.2024

Anschrift: Maximiliansplatz 17
80333 München

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: München

Register-Nr.: HRB 296783

Dauer der Gesellschaft: unbestimmte Zeit

Gegenstand des Unternehmens: Handel mit und Transport von Energieträgern, insbe
sondere erneuerbare Energieträger, wie Biogas und

Biomethan, sowie damit verbundenen Nachhaltig

keitsnachweisen, Handel mit Eimissionsminderungs

quoten und -zertifikaten, Erbringung von Dienstleis

tungen an Kunden, Beteiligung an Gesellschaften,

Beratung, Vermittlung von Dienstleistungen, Handels

geschäften und Verträgen, Entwicklung von Techno

logien sowie Projektentwicklung, jeweils in den Bran

chen Wärme, Strom, Transport und anderen Berei

chen der Energiewirtschaft.

Geschäftsjahr: 10. September bis 31. Dezember

Gezeichnetes Kapital: 25,0 TEuro
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Rechtliche Verhältnisse zum 31.12.2024
Anew Climate Europe GmbH 80802 München

Geschäftsführung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer be

stellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäfts

führer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam

mit einem Prokuristen vertreten.

Vertretung: Einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Na
men der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Drit

ten Rechtsgeschäfts abzuschließen:

Göbel, Max, Oy-Mittelberg

Gesellschafterversammlunq

In der Gesellschafterversammlung vom 23.04.2025 wurde die Treuhand GmbH Franken Wirtschafts

prüfungsgesellschaft, Erlangen zum Abschlussprüfer für das Rumpfgeschäftsjahr vom 10.09.2024 bis

zum 31.12.2024 gewählt.
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Anlage 6
Wirtschaftliche Verhältnisse zum 31.12.2024
Anew Climate Europe GmbH 80802 München

Wirtschaftliche Verhältnisse

Eine Analyse dieser Ergebnisrechnung ist im Punkt 5.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertrags

lage enthalten und wird deshalb an dieser Stelle nicht erneut wiedergegeben.
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Anlage 7
Steuerliche Verhältnisse zum 31.12.2024
Anew Climate Europe GmbH 80802 München

Steuerliche Verhältnisse

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemaß § 2 Absatz 1 GewStG.

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §~ 16- 18 des UStG.
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Allgemeine Auftragsbedingungen
der

Schorr Kasanmascheff PartG mbB Wirtschaftsprüfer Steuerberater
bzw. der Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

vom 1. Januar 2024

1 Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen der Schorr
Kasanmascheff PartG mbB Wirtschaftsprüfer Steuerberater bzw. der Treuhand
GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (im Nachstehenden
„Berufsträger“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Rechtsberatung, Beratungen in wirtschaftlichen
Angelegenheiten, Buchhaltung, Lohnbuchhaltung und sonstige Aufträge,
soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich
zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Drille können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Berufsträger
und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus
zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche
gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Drillen gegenüber. Einreden
und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen
dem Berufsträger auch gegenüber Drillen zu.

2 Umfang und Ausfuhrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter
wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Berufsträger übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung.
Der Berufsträger ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner
Leistungen nicht verantwortlich. Der Berufsträger ist berechtigt, sich zur
Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf — sußer bei betriebs
wirtschaftlichen Prüfungen — der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Außerung, so ist der Berufsträger nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Berufsträger alle für die
Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen
rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen
Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung
sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen,
Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Berufsträgers
bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Berufsträger geeignete
Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Berufsträgers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit
der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Berufsträger bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Berufsträgers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder
Ubernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des
Berufsträgers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner
Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die
die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf
den Berufsträger, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Berufsträger zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5 Berichterstattung und mundliche Auskunfte

Soweit der Berufsträger Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags
in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese
schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind
unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen, sind mündliche
Erklärungen und Auskünfte des Berufsträgers nur dann verbindlich, wenn sie
in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Berufsträgers
außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6 Weitergabe einer beruflichen Außerung des Berufstragers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Berufsträgers
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen — sei es im Entwurf
oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des
Berufsträgers für den Auftraggeber an einen Drillen bedarf der in Textform
erteilten Zustimmung des Berufsträgers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur
Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Berufsträgers und die
Information über das Tätigwerden des Berufsträgers für den Auftraggeber zu
Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7 Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Berufsträger. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter
Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er
die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von
einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines
Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung
wegen Fehischlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus
Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. g.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche
nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren
nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Außerung (Bericht Gutachten und
dgl.) des Berufsträgers enthalten sind, können jederzeit vom Berufsträger auch
Drillen gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der
beruflichen Außerung des Berufsträgers enthaltene Ergebnisse infrage zu
stellen, berechtigen diesen, die Außerung auch Drillen gegenüber
zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom
Berufsträger tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Drillen Datenschutz

(1) Der Berufsträger ist nach Maßgabe der Gesetze (~ 323 Abs. 1 HGB, § 57
StBerG, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände,
die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser
Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Berufsträger wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9 Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Berufsträgers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch
des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Berufsträger bestehenden
Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit
Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, gemäß § 67a Abs. 1 Nr. 2 StBerG, § 54a Abs. 1 Nr. 2
WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Drille aus oder
im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Berufsträger
geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Berufsträger
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen
Pflichtverletzung des Berufsträgers her, gilt der in Abs. 2 genannte
Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen
Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus
mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben.
Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung
ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten
miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Berufsträger nur bis zur Höhe von 5 Mb. € in Anspruch
genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzanaprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen
sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10 Ergänzende Bestimmungen fur Prufungsauftrag

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Berufsträger
geprüften und mit einem Bestätigungavermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Berufsträger einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis
auf die durch den Berufsträger durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an
anderer für die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher
Schriftform erteilter Einwilligung des Berufsträgers und mit dem von ihm
genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Berufsträger den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den
Bestätigungavermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Berufsträgers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11 Erganzende Bestimmungen fur Hilfe eistung in Steuersachen

(1) Der Berufsträger ist berechtigt sowohl bei der Beratung in steuerlichen
Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat
jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Berufsträger hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber
dem Berufsträger alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen,
insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem
Berufsträger eine angemessene Bearbeitungazeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahres-
steuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer,
Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom
Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die
Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der

unter a) genannten Steuern.

Der Berufsträger berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Berufsträger für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen
die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu
honorieren.

(5) Sofern der Berufsträger auch Steuerberater bzw. Rechtsanwalt ist und die
Steuerberatervergütungsverordnung bzw. das Rechtsanwalts
vergütungsgesetz für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann
eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer
sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und
Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem
Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grundeiwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz-
und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt
und Ausscheiden eines Geseilschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation
und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Uberprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der
Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Berufsträger und dem Auftraggeber kann
auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E
MalI nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa
die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Berufsträger ent
sprechend in Textform informieren.

13 Vergutung

(1) Der Berufsträger hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen
Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Berufsträgers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14 Streitschlichtungen

Der Berufsträger ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile
gungsgesetzes teilzunehmen.

15 Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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